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(54) Entsorgungsvorrichtung für organische Küchenabfälle sowie Mitnehmer für eine solche 
Entsorgungsvorrichtung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Entsor-
gungsvorrichtung (1) für organische Küchenabfälle, um-
fassend eine Zerkleinerungsvorrichtung (3) zum Zerklei-
nern organischer Küchenabfälle sowie eine mit der Zer-
kleinerungsvorrichtung (3) verbundene Aufnahmevor-
richtung (2) zum Aufnehmen unzerkleinerter organischer
Küchenabfälle, umfassend einen in die Aufnahmevor-
richtung (2) ragenden Mitnehmer (4) zum Zuführen or-
ganischen Küchenabfalls zu der Zerkleinerungsvorrich-
tung (3).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Entsor-
gungsvorrichtung für organische Küchenabfälle sowie ei-
nen Mitnehmer für eine solche Entsorgungsvorrichtung.

Technischer Hintergrund

[0002] Organische Küchenabfälle in Form von Spei-
seabfällen und Rüstabfällen fallen beispielsweise in
Großküchen, Kantinen, Hotels, Gemeinschaftsverpfle-
gungseinrichtungen sowie in der Gastronomie täglich in
großen Mengen an. Diese organischen Küchenabfälle
können als Grundstoff für die Erzeugung regenerativer
Energie in Biogasreaktoren verwendet werden. Hierzu
ist es notwendig, die organischen Küchenabfälle so zu
behandeln, dass sie lagerfähig und transportfähig sind.
[0003] Organische Küchenabfälle lassen sich grob in
zwei unterschiedliche Kategorien aufteilen, nämlich in
Speiseabfälle und Rüstabfälle. Die Aufteilung ergibt sich
sowohl aus dem Entstehungsort als auch aus dem Cha-
rakter der jeweiligen organischen Küchenabfälle.
[0004] Unter Speiseabfällen werden Reste bereits zu-
bereiteter Speisen verstanden. Speiseabfälle fallen bei-
spielsweise bei der Rücknahme von Tellern und Tabletts
von den jeweiligen Gästen, Mitarbeitern oder Patienten
an, bevor diese Teller oder Tabletts gespült werden. Bei-
spielsweise fallen in Krankenhäusern typischerweise pro
Patient und Mahlzeit Speiseabfälle in einer Menge von
ca. 250 g an. Auch in der Gastronomie, Hotelerie sowie
in Kantinen fallen große Mengen von Speiseabfällen an.
[0005] Bei der Zubereitung der Speisen fallen in den
jeweiligen Küchen an den Rüststationen Rüstabfälle an,
beispielsweise Obst- und Gemüseschalen, Salatblätter
und Kohlblätter, Wurzeln sowie andere organische Reste
noch nicht zubereiteter Speiserohstoffe, die für die ei-
gentliche Speisezubereitung vorbereitet werden.
[0006] Zur Entsorgung und Lagerung der organischen
Küchenabfälle ist ein System bekannt, bei welchem die
organischen Küchenabfälle in eine Entsorgungsvorrich-
tung gegeben werden, in welcher sie mittels einer Zer-
kleinerungsvorrichtung in Form einer Mühle, teilweise
unter Zugabe von Wasser, so zerkleinert werden, dass
sie anschließend in einer weitgehend homogenisierten
Form in entsprechende Lagertanks abgepumpt werden
können. Von diesen Lagertanks aus wird die dann weit-
gehend homogenisierte Biomasse mittels eines Trans-
portfahrzeuges zu einer Biogasanlage transportiert, in
welcher die Biomasse fermentiert wird, wobei die bei der
Fermentierung entstehenden Faulgase, insbesondere
Methangas, zur Erzeugung elektrischer Energie und/
oder Wärmeenergie verwendet wird. Auf diese Weise
können organische Küchenabfälle recycled werden und
aus diesen umweltfreundlich erneuerbare Energie ge-
wonnen werden.
[0007] Der Charakter der oben beschriebenen Spei-

seabfälle und Rüstabfälle unterscheidet sich grundle-
gend. Speiseabfälle sind typischerweise kompakt,
schwer und feucht. Rüstabfälle sind typischerweise lok-
ker, leicht und trocken. Um einen guten Wirkungsgrad
der Entsorgungsvorrichtung zu erreichen, wurden daher
bislang Speiseabfälle und Rüstabfälle gemeinsam in der
Entsorgungsvorrichtung behandelt.

Beschreibung

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Behandlung von Rüstabfällen in einer Entsorgungs-
vorrichtung zu verbessern.
[0009] Entsprechend wird eine Entsorgungsvorrich-
tung für organische Küchenabfälle vorgeschlagen, die
eine
[0010] Zerkleinerungsvorrichtung zum Zerkleinern or-
ganischer Küchenabfälle, sowie eine mit der Zerkleine-
rungsvorrichtung verbundene Aufnahmevorrichtung
zum Aufnehmen unzerkleinerter organischer Küchenab-
fälle umfasst. Erfindungsgemäß ist ein in die Aufnahme-
vorrichtung hinein ragender Mitnehmer zum Zuführen or-
ganischen Küchenabfalls zu der Zerkleinerungsvorrich-
tung vorgesehen.
[0011] Durch das Vorsehen des Mitnehmers wird die
Entsorgungsvorrichtung unabhängiger von der Art des
organischen Küchenabfalls, der in die Aufnahmevorrich-
tung eingefüllt wird. Insbesondere wird so auch eine Be-
ladung der Entsorgungsvorrichtung ausschließlich mit
lockeren, trockenen und leichten Rüstabfällen möglich,
da diese Rüstabfälle nun mittels des Mitnehmers zu der
Zerkleinerungsvorrichtung transportiert werden können
bzw. durch den Mitnehmer derart vorzerkleinert werden,
dass sie durch ihr Eigengewicht in die Zerkleinerungs-
vorrichtung gelangen.
[0012] Die Aufnahmevorrichtung ist dabei bevorzugt
in Form eines Trichters vorgesehen, insbesondere eines
Trichters mit quadratischem Querschnitt, mit rechtecki-
gem Querschnitt, ovalem Querschnitt oder mit rundem
Querschnitt. Am unteren Ende dieses Trichters ist be-
vorzugt die Zerkleinerungsvorrichtung derart angeord-
net, dass von oben eingefüllte organische Küchenabfälle
durch die Schwerkraft zu der Zerkleinerungsvorrichtung
hin gelangen.
[0013] Der Mitnehmer ist bevorzugt mit der Zerkleine-
rungsvorrichtung derart verbunden, dass er zusammen
mit dieser rotiert. Auf diese Weise wird eine einfache Um-
rüstung bereits bestehender Entsorgungsvorrichtungen
möglich.
[0014] Unter "in die Aufnahmevorrichtung hineinra-
gen" wird verstanden, dass der Mitnehmer sich soweit
in die Aufnahmevorrichtung herein erstreckt, dass ein
Mitnehmen von Rüstabfällen zuverlässig möglich ist. Ein
Hereinragen des vollständigen Mitnehmers in die Auf-
nahmevorrichtung ist jedoch nicht erforderlich. Die Tiefe,
um welche der Mitnehmer in die Aufnahmevorrichtung
hereinragt, wird bestimmt durch mehrere Faktoren, ins-
besondere durch den Steigungswinkel des Aufnahme-
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trichters, wobei der Mitnehmer relativ zu dem Trichter so
dimensioniert sein muss, dass auch größere Rüstabfälle
zwischen der Trichterwand der Aufnahmevorrichtung
und dem Mitnehmer so rutschen können, dass sie
schlussendlich vom Mitnehmer erfasst werden können.
[0015] Der Mitnehmer weist bevorzugt eine koaxial zu
der Drehachse der Zerkleinerungsvorrichtung angeord-
nete Drehachse auf.
[0016] Bevorzugt weist der Mitnehmer eine sich koaxi-
al zu der Drehachse erstreckende Welle auf, wobei die
Welle bevorzugt einen Durchmesser aufweist, welcher
die Ausbildung von Zöpfen sowie das Anhaften von or-
ganischen Küchenabfällen reduziert. Bevorzugt liegt der
Durchmesser der Welle in einem Bereich von 40mm bis
70mm, besonders bevorzugt im Bereich von 50mm bis
60mm. Auf diese Weise wird nicht nur die Neigung zur
Zopfbildung verringert, sondern auch eine Stabilität der
Welle gegen äußere Störungen verbessert, beispielswei-
se gegenüber Störungen durch das Einbringen von
Fremdstoffen wie Besteck, Schrauben oder Knochen in
die Aufnahmevorrichtung.
[0017] Bevorzugt weist der Mitnehmer mindestens ein
senkrecht zu seiner Drehachse angeordnetes Zerkleine-
rungsmittel zur Zerkleinerung organischer Küchenabfäl-
le auf, bevorzugt ein Zerkleinerungsmittel zum Zer-
schneiden oder Zerschlagen der organischen Küchen-
abfälle.
[0018] Das Zerkleinerungsmittel ist bevorzugt in Form
mindestens eines Vorzerkleinerungsmessers vorgese-
hen, welches vorteilhaft als ein Dreiecksmesser ausge-
bildet ist, welches bevorzugt zu der Zerkleinerungsvor-
richtung hin gerichtete schräge Messerflanken aufweist.
Der Winkel, den die Messerflanken einschließen, liegt
bevorzugt in einem Bereich von 40° bis 80°, bevorzugter
in einem Bereich von 50° bis 70°, besonders bevorzugt
bei ca. 60°. Durch die zu der Zerkleinerungsvorrichtung
hin geneigten Messerflanken wird der organische Kü-
chenabfall, der von dem jeweiligen
[0019] Vorzerkleinerungsmesser getroffen wird, zer-
kleinert. Der von den jeweiligen Flanken getroffene or-
ganische Küchenabfall erhält weiterhin durch die zur Zer-
kleinerungsvorrichtung hin geneigten Flanken einen Im-
puls zu dieser hin. Hierdurch wird der organische Kü-
chenabfall der Zerkleinerungsvorrichtung noch besser
zugeführt.
[0020] Der Mitnehmer kann Rüttelmittel und/oder För-
dermittel zur Auflockerung und/oder Förderung der or-
ganischen Küchenabfälle zu der Zerkleinerungsvorrich-
tung aufweisen.
[0021] Um den Mitnehmer an die Zerkleinerungsvor-
richtung anflanschen zu können, kann dieser einen
Flansch aufweisen, wobei der Flansch bevorzugt minde-
stens eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Mitneh-
mers der Zerkleinerungsvorrichtung aufweisen kann.
[0022] Die Entsorgungsvorrichtung weist bevorzugt
eine Pumpe zum Abpumpen der in der Zerkleinerungs-
vorrichtung zerkleinerten organischen Küchenabfälle
auf, wobei die Pumpe mit der Zerkleinerungsvorrichtung

verbunden ist.
[0023] Die Zerkleinerungsvorrichtung kann dabei ei-
nen Rotor und einen den Rotor umgebenden Messer-
kranz aufweisen.
[0024] Die oben gestellte Aufgabe wird weiterhin durch
einen Mitnehmer für eine Entsorgungsvorrichtung gelöst,
welcher eine Welle und mindestens ein an der Welle vor-
gesehenes Rüttelmittel, Fördermittel und/oder Zerklei-
nerungsmittel zur Auflockerung, Förderung und/oder
Zerkleinerung organischer Küchenabfälle, bevorzugt
mindestens ein Vorzerkleinerungsmesser, aufweist.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0025] Nachfolgend wird die vorliegende Offenbarung
anhand der in den Zeichnungen der Figuren gezeigten
konkreten Ausführungsbeispiele beschrieben:

Figur 1 zeigt eine Entsorgungsvorrichtung gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel in einer
schematischen perspektivischen Ansicht;

Figur 2 zeigt die Entsorgungsvorrichtung der Figur 1
in einer weiteren schematischen perspektivi-
schen Ansicht;

Figur 3 zeigt einen Mitnehmer gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel in einer schematischen per-
spektivischen Ansicht;

Figur 4 zeigt den Mitnehmer der Figur 3 in einer Sei-
tenaufsicht;

Figur 5 zeigt eine Zerkleinerungsvorrichtung, die in
einer Entsorgungsvorrichtung verwendet
werden kann, in einer schematischen per-
spektivischen Ansicht;

Figur 6 zeigt die Zerkleinerungsvorrichtung der Figur
5 in einer Draufsicht;

Figur 7 zeigt eine schematische seitliche Schnittan-
sicht durch eine Entsorgungsvorrichtung in ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel; und

Figur 8 zeigt schematisch ein Entsorgungssystem,
welches eine Entsorgungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Offenbarung verwendet.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele

[0026] In der folgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele werden gleiche oder ähnliche
Komponenten mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen und auf eine wiederholte Beschreibung der jeweili-
gen Komponenten in den nachfolgenden Figuren wird
teilweise verzichtet, um Redundanzen zu vermeiden.
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[0027] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen schema-
tischen Darstellung eine Entsorgungsvorrichtung 1, wel-
che zur Entsorgung von organischen Küchenabfällen,
insbesondere von Speiseabfällen und von Rüstabfällen,
dient. Die Entsorgungsvorrichtung umfasst eine Aufnah-
mevorrichtung 2 in Form eines Trichters, welcher zu-
nächst zur Aufnahme der unzerkleinerten organischen
Küchenabfälle dient. Die Aufnahmevorrichtung 2 ist in
Figur 1 in Form eines Trichters mit rechteckigem Quer-
schnitt gezeigt. Andere Querschnitte können jedoch
selbstverständlich ebenfalls verwendet werden, wie bei-
spielsweise quadratische Querschnitte, runde Quer-
schnitte oder ovale Querschnitte.
[0028] Am unteren Ende der Aufnahmevorrichtung 2
ist eine Zerkleinerungsvorrichtung 3 vorgesehen, wel-
cher über die Aufnahmevorrichtung 2 organische Kü-
chenabfälle zugeführt werden. Die Zerkleinerungsvor-
richtung 3 dient zur Zerkleinerung der über die Aufnah-
mevorrichtung 2 zugeführten organischen Küchenabfäl-
le. Die Zerkleinerungsvorrichtung 3 kann in Form der bei-
spielsweise in den Figuren 5 und 6 gezeigten und weiter
unten beschriebenen Mühle vorgesehen sein.
[0029] An der Zerkleinerungsvorrichtung 3 ist ein Mit-
nehmer 4 angeordnet, welcher von der Zerkleinerungs-
vorrichtung 3 aus zumindest teilweise in die Aufnahme-
vorrichtung 2 hereinragt. Mit anderen Worten ragt der
Mitnehmer zumindest teilweise in das durch die Dimen-
sionen der Aufnahmevorrichtung 2 definierte Volumen V
hinein.
[0030] Der Mitnehmer 4 dient zum verbesserten Zu-
führen von Rüstabfällen zu der Zerkleinerungsvorrich-
tung 3. Unter Zuführen wird hier sowohl das tatsächliche
Fördern der organischen Küchenabfälle beispielsweise
mittels einer Förderschnecke, als auch das Förderbar-
machen des organischen Küchenabfalls durch ein
Vorzerkleinern oder ein mechanisches Rütteln verstan-
den, um entsprechend auch leichte, lockere und trockene
Rüstabfälle, die bisher in der Aufnahmevorrichtung 2 ver-
klemmten, zur Zerkleinerungsvorrichtung 3 zuführen zu
können. Der Mitnehmer 4 bereitet also die organischen
Küchenabfälle so auf und/oder bewegt sie derart, dass
sie der Zerkleinerungsvorrichtung 3 zugeführt werden
bzw. in diese hereinrutschen.
[0031] Der Mitnehmer 4 kann mit weiter unten be-
schriebenen Vorzerkleinerungsmessern versehen ein,
um die typischer Weise leichten, lockeren und trockenen
Rüstabfälle vorzuzerkleinern, so dass diese dann ent-
sprechend kleineren Rüstabfälle einfacher in Richtung
der Zerkleinerungsvorrichtung 3 rutschen und sich nicht
mehr so stark ineinander verkeilen können.
[0032] Weiterhin kann der Mitnehmer 4 mit einer Rüt-
telvorrichtung versehen sein, um die leichten, lockeren
und trockenen Rüstabfälle durch Rütteln weiter nach un-
ten zu der Zerkleinerungsvorrichtung 3 rutschen zu las-
sen.
[0033] In einer weiteren Variante kann der Mitnehmer
4 mit einer Fördervorrichtung, beispielsweise in Form ei-
ner Förderschnecke, versehen sein, mittels welcher die

leichten, lockeren und trockenen Rüstabfälle in Richtung
der Zerkleinerungsvorrichtung 3 gefördert werden. Der
Transport von Speiseresten wird durch den Mitnehmer
4 nicht behindert.
[0034] Die in Figur 1 schematisch gezeigte Entsor-
gungsvorrichtung 1 umfasst weiterhin einen Deckel 10,
mittels welchem die Aufnahmevorrichtung 2 abgedeckt
werden kann. Vorteilhaft muss die Aufnahmevorrichtung
2 mit dem Deckel 10 abgedeckt werden, bevor die Zer-
kleinerungsvorrichtung 3 und der Mitnehmer 4 in Betrieb
versetzt werden und zu rotieren beginnen. Der Deckel
10 verhindert ein Herausspritzen von organischen Kü-
chenabfällen aus der Entsorgungsvorrichtung 1 während
diese von dem Mitnehmer 4 zur Zerkleinerungsvorrich-
tung 3 transportiert werden und während der eigentlichen
Zerkleinerung der organischen Küchenabfälle in der Zer-
kleinerungsvorrichtung 3. Dies ist insbesondere dann
von Vorteil, wenn die Zerkleinerungsvorrichtung 3 in
Form einer sich schnell drehenden Mühle vorgesehen
ist, beispielsweise mit Umdrehungszahlen von ca. 1400
U/Min. Weiterhin ist der Deckel 10 dazu da, zu vermei-
den, dass Nutzer in die Aufnahmevorrichtung 2 herein
greifen, wenn die Zerkleinerungsvorrichtung 3 betrieben
wird. Der Deckel 10 ist vorteilhaft mit einem Sicherheits-
schalter derart ausgerüstet, dass die Zerkleinerungsvor-
richtung 3 sowie der Mitnehmer 4 nur dann betrieben
werden können, wenn die Klappe 10 geschlossen ist.
[0035] Mittels einer schematisch gezeigten Bedienein-
heit 12 kann die Entsorgungsvorrichtung 1 durch einen
Nutzer bedient werden.
[0036] Eine Wasserdüse 14 zum Einspeisen von Pro-
zesswasser in die Aufnahmevorrichtung 2 ist vorgese-
hen, um bei trockenen organischen Küchenabfällen hin-
reichend viel Wassergehalt herstellen zu können, um ein
nachfolgendes Abpumpen der durch die Zerkleinerungs-
vorrichtung 3 zerkleinerten Biomasse zu ermöglichen.
Zum Abpumpen der durch die Zerkleinerungsvorrichtung
3 zerkleinerten, feuchten und weitgehend homogenisier-
ten Biomasse ist nach der Zerkleinerungsvorrichtung 3
eine entsprechend dimensionierte Pumpe vorgesehen,
die in der beschriebenen Figur jedoch nicht gezeigt ist.
[0037] Die Wasserzuführdüse 14 kann weiterhin auch
zur Reinigung der Aufnahmevorrichtung 2 sowie der Zer-
kleinerungsvorrichtung 3 und des Mitnehmers 4 verwen-
det werden. Zur Reinigung kann aber auch mindestens
eine weitere Wasserzuführdüse an einer anderen Stelle
in der Aufnahmevorrichtung 2 vorgesehen sein.
[0038] In Figur 2 ist die Entsorgungsvorrichtung 1 der
Figur 1 noch einmal vollständig in einer schematischen
perspektivischen Ansicht gezeigt, wobei auch hier der
Deckel 10 geöffnet ist. Geschuldet der Perspektive ist
zumindest die sich unten an die Aufnahmevorrichtung 2
anschließende Zerkleinerungseinheit 3 nicht sichtbar.
[0039] Wie sich beispielsweise aus Figur 1 ergibt, ist
der Mitnehmer 4 koaxial zu der Zerkleinerungseinheit 3
angeordnet, wobei sich die Drehachse 400 des Mitneh-
mers 4 koaxial entlang der Drehachse 300 der Zerklei-
nerungseinheit 3 erstreckt.
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[0040] Der Mitnehmer 4 ist in Figur 3 in einer schema-
tischen perspektivischen Ansicht gezeigt. Die Mitnehme-
rachse 400 ist umgeben von der Mitnehmerwelle 40, wel-
che bevorzugt einen Durchmesser d aufweist, welcher
so bemessen ist, dass eine Bildung von Zöpfen aus den
zu bearbeitenden organischen Küchenabfällen an der
Welle 40 verringert bzw. vermieden wird. In der gezeigten
Ausführungsform liegt der Durchmesser d der Welle bei
ca. 50mm bis 60mm. Die Oberfläche der Welle 40 des
Mitnehmers 4 ist vorteilhaft so ausgerüstet, dass das An-
haften von organischen Küchenabfällen weitgehend ver-
mieden wird. Auch durch die Wahl des Durchmessers d
der Welle 40 kann ein Anhaften von organischen Kü-
chenabfällen verringert werden, da durch die entspre-
chend höheren Umfangsgeschwindigkeiten entspre-
chende Zentrifugalkräfte erzeugt werden können.
[0041] Ein Flansch 42 mit Ausnehmungen 44 ist vor-
gesehen, derart, dass der Mitnehmer 3 an der in der Figur
3 nicht gezeigten aber aus der Figur 1 bekannten Zer-
kleinerungsvorrichtung 3 angeflanscht werden kann. In
einer vorteilhaften Variante kann der Mitnehmer 3 über
eine Rutschkupplung oder eine vergleichbare Kupplung
an der Zerkleinerungsvorrichtung 3 angekoppelt werden,
um im Falle des Einbringens von Fremdstoffen, wie bei-
spielsweise Besteck, Geschirr, Schrauben oder Kno-
chen, in die Aufnahmevorrichtung 2 eine Schädigung des
Mitnehmers 4 und der mit diesem verbundenen Zerklei-
nerungsvorrichtung 3 zu vermeiden.
[0042] Senkrecht zu der Drehachse 400 des Mitneh-
mers 4 erstrecken sich, wie aus Figur 3 zu erkennen,
Vorzerkleinerungsmesser 46, welche dazu dienen, lok-
kere Rüstabfälle derart vorzuzerkleinern, dass sie in der
Aufnahmevorrichtung 2 besser in Richtung der Zerklei-
nerungsvorrichtung 3 rutschen und dieser damit einfa-
cher zugeführt werden können.
[0043] Die Vorzerkleinerungsmesser 46 haben in der
gezeigten Ausführungsform im Wesentlichen einen drei-
eckigen Querschnitt und sind als stumpfe Messer aus-
geführt. Die jeweiligen Flanken der Vorzerkleinerungs-
messer 46 sind zu der Zerkleinerungsvorrichtung 3 hin
geneigt ausgebildet. Auf diese
[0044] Weise wird der organische Küchenabfall, wel-
cher von dem jeweiligen Vorzerkleinerungsmesser 46
getroffen wird, zerkleinert, insbesondere zerschnitten
und/oder zerschlagen. Durch die Ausrichtung der Flan-
ken des Vorzerkleinerungsmessers 46 auf die Zerklei-
nerungsvorrichtung 3 hin wird weiterhin erreicht, dass
der jeweilige organische Küchenabfall mit einem Impuls
in Richtung auf die Zerkleinerungsvorrichtung 3 hin be-
aufschlagt wird, wodurch der organische Küchenabfall
in Richtung der Zerkleinerungsvorrichtung 3 gefördert
wird.
[0045] Der Winkel α, der durch die Dreiecksform des
Vorzerkleinerungsmessers 46 eingeschlossen wird, liegt
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel bei ca. 60°. Die
dreieckige Ausführung des Vorzerkleinerungsmessers
46 ermöglicht weiterhin, dass der Mitnehmer 4 in beiden
möglichen Drehrichtungen der Zerkleinerungsvorrich-

tung 3 betrieben werden kann.
[0046] In der in Figur 3 gezeigten Ausführungsform
des Mitnehmers 4 sind entsprechend vier Vorzerkleine-
rungsmesser 46 vorgesehen, wobei sich jeweils zwei die-
ser Vorzerkleinerungsmesser 46 auf einander gegen-
überliegenden Seiten aus der Welle 40 heraus erstrek-
ken. Die beiden Paare der Vorzerkleinerungsmesser 46
sind zueinander senkrecht und entlang der Drehachse
400 voneinander beabstandet angeordnet. In dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel sind die beiden Paare der
Vorzerkleinerungsmesser 46 entlang der Drehachse 400
um ca. 70mm beabstandet.
[0047] Die Vorzerkleinerungsmesser 46 sowie die
Welle 40 und der Flansch 42 sind derart ausjustiert, dass
auch hohe Drehzahlen im Bereich von ca. 1400 U/Min.
um die Drehwelle 400 herum problemlos möglich wer-
den, ohne dass Unwuchten entstehen.
[0048] Figur 4 zeigt den Mitnehmer 4 noch einmal in
einer schematischen Seitenansicht, wobei noch einmal
die Anordnung der Vorzerkleinerungsmesser 46 entlang
der Drehachse 400 des Mitnehmers 4, sowie deren Drei-
ecksform deutlich wird.
[0049] Figur 5 zeigt in einer schematischen perspek-
tivischen Ansicht die Zerkleinerungsvorrichtung 3. Die
Zerkleinerungsvorrichtung 3 umfasst einen Rotor 30,
welcher um eine Drehachse 300 herum rotiert und von
einem Motor 32 angetrieben wird, mit dessen Motorwelle
der Rotor 30 entsprechend verbunden ist. Der Motor 32
ist vorteilhaft mit einer starken Bremse versehen, welche
bei einer Öffnung des Deckels 10 während des Betriebs
der Zerkleinerungsvorrichtung 3 diese sofort anhält.
[0050] Der Rotor 30 umfasst unterschiedlich geformte
Mitnehmer 34, welche die zu zerkleinernden organi-
schen Küchenabfälle mitführen und entsprechend in eine
Rotationsbewegung versetzen. Ein Messerkranz 36 ist
vorgesehen, welcher den Rotor 30 umgibt und welcher
als Stator dient. Die von dem Rotor 30 in eine Rotations-
bewegung versetzten organischen Küchenabfälle wer-
den entsprechend durch die Zentrifugalkräfte an den
Messerkranz 36 gedrückt und an diesem so entlang ge-
führt, dass eine Zerkleinerung in den entsprechenden
Zwischenräumen zwischen den Messern stattfindet. Die
Mitnehmer 34 streichen ihrerseits an dem Messerkranz
36 entlang, so dass sich durch die zwischen den Messern
36 befindlichen Zwischenräume hindurch erstreckenden
organischen Küchenabfällen durch den Mitnehmer 34
abgeschnitten werden können. Andere Ausführungen
der Zerkleinerungsvorrichtung 3 sind ebenfalls denkbar.
Wichtig für die Zerkleinerungsvorrichtung 3 ist lediglich,
dass sie dazu in der Lage ist, organische Küchenabfälle
so zu zerkleinern, dass diese nachfolgend mittels einer
Pumpe abgepumpt werden können.
[0051] Figur 6 zeigt die Zerkleinerungseinheit 3 noch
einmal in einer Draufsicht, in welcher die geometrische
Anordnung des Rotors 30, der Mitnehmer 34 sowie des
Messerkranzes 36 deutlich zu erkennen ist.
[0052] Figur 7 zeigt eine schematische Ansicht der
Entsorgungsvorrichtung 1 in einer schematischen
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Schnittdarstellung, wobei die Aufnahmevorrichtung 2
wiederum trichterförmig ausgebildet ist, um ein gezieltes
Zuführen der in die Aufnahmevorrichtung 2 eingebrach-
ten organischen Küchenabfälle zu der Zerkleinerungs-
vorrichtung 3 zu erreichen. In dieser Figur ist deutlich zu
erkennen, dass sich der Mitnehmer 4 deutlich, wenn
auch nicht vollständig, in die Aufnahmevorrichtung 2 her-
ein erstreckt und sich insbesondere in das von der Auf-
nahmevorrichtung 2 gebildete Volumen V hinein er-
streckt. Das durch die Aufnahmevorrichtung 2 gebildete
Volumen V definiert sich hier durch das zwischen der
oberen Kante 20 und der unteren Kante 22 des Trichters
befindliche Volumen.
[0053] Die Tiefe, um welche sich der Mitnehmer 4 in
die Aufnahmevorrichtung 2 herein erstreckt, ist unter an-
derem abhängig davon, welche organischen Küchenab-
fälle behandelt werden sollen. Weiterhin ist die Tiefe in
dieser Ausführungsvariante abhängig davon, wie weit
die Vorzerkleinerungsmesser 46 des Mitnehmers 4 von
der Wand des Zuführtrichters 2 entfernt sind. Dieser Ab-
stand D muss so bemessen sein, dass auch größere
leichte Rüstabfälle noch zwischen den schnell rotieren-
den Vorzerkleinerungsmessern 46 und der Wand der
Aufnahmevorrichtung 2 hindurchrutschen können.
[0054] In Figur 7 ist auch schematisch eine Pumpe 5
zum Abpumpen der Biomasse sowie ein Tank 6 zur Auf-
nahme der abgepumpten Biomasse dargestellt.
[0055] Der Rotor der Zerkleinerungsvorrichtung 3
dreht vorteilhaft mit einer hohen Umdrehungszahl, bei-
spielsweise 1400 Umdrehungen/Minute, um ein feines
Zerschlagen der organischen Küchenabfälle zu errei-
chen und gleichzeitig auch leichtere Küchenabfälle auf-
grund der erzeugten hohen Zentrifugalkraft gegen den
Messerkranz zu drücken.
[0056] Figur 8 zeigt schematisch ein vollständiges Ent-
sorgungssystem in einer Großküche, umfassend eine
Rüststation, an welcher Rüstabfälle, welche bei der Zu-
bereitung von Speisen entstehen, in eine Entsorgungs-
vorrichtung 70 eingefüllt werden. Weiterhin ist eine Spül-
station vorgesehen, bei welcher Speiseabfälle in eine
entsprechende Entsorgungsvorrichtung 72 eingefüllt
werden, wobei sowohl die Rüstabfälle als auch die Spei-
seabfälle mittels der Entsorgungsvorrichtungen 70, 72
zerkleinert werden und in eine feine, pumpfähige Bio-
masse, bevorzugt mit einer Trockensubstanz zwischen
15% und 25%, zerkleinert werden. Diese pumpfähige
Biomasse wird von der Pumpe 5 in den Tank 6 gepumpt,
von wo aus sie mittels eines Tankwagens 74 zu einer
Biogasanlage transportiert werden kann.

Patentansprüche

1. Entsorgungsvorrichtung (1) für organische Küchen-
abfälle, umfassend eine Zerkleinerungsvorrichtung
(3) zum Zerkleinern organischer Küchenabfälle so-
wie eine mit der Zerkleinerungsvorrichtung (3) ver-
bundene Aufnahmevorrichtung (2) zum Aufnehmen

unzerkleinerter organischer Küchenabfälle,
gekennzeichnet durch
einen in die Aufnahmevorrichtung (2) ragenden Mit-
nehmer (4) zum Zuführen organischen Küchenab-
falls zu der Zerkleinerungsvorrichtung (3).

2. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei
die Aufnahmevorrichtung (2) im Wesentlichen trich-
terförmig ausgebildet ist und bevorzugt einen qua-
dratischen, rechteckigen, runden oder ovalen Quer-
schnitt aufweist.

3. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei der Mitnehmer (4) eine koaxial zu der Dreh-
achse (300) der Zerkleinerungsvorrichtung (3) an-
geordnete Drehachse (400) aufweist.

4. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 3, wobei
der Mitnehmer (4) eine sich koaxial zu der Drehach-
se (400) erstreckende Welle (40) aufweist, wobei die
Welle (40) bevorzugt einen Durchmesser aufweist,
welcher die Ausbildung von Zöpfen sowie das An-
haften von organischen Küchenabfällen reduziert,
wobei der Durchmesser (d) der Welle (40) bevorzugt
in einem Bereich von 40mm bis 70mm, besonders
bevorzugt in einem Bereich von 50mm bis 60mm
liegt.

5. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Mitnehmer (4) min-
destens ein senkrecht zu seiner Drehachse (400)
angeordnetes Zerkleinerungsmittel zur Zerkleine-
rung organischer Küchenabfälle aufweist, bevorzugt
ein Zerkleinerungsmittel zum Zerschneiden oder
Zerschlagen der organischen Küchenabfälle.

6. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 5, wobei
das Zerkleinerungsmittel ein Vorzerkleinerungs-
messer (46) umfasst, welches bevorzugt als Drei-
ecksmesser mit zu der Zerkleinerungsvorrichtung
(3) hin geneigten Flanken ausgebildet ist.

7. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 6, wobei
der von den Flanken des Dreiecksmessers einge-
schlossene Winkel (α) in einem Bereich von 40° bis
80°, bevorzugt in einem Bereich von 50° bis 70°,
besonders bevorzugt bei ca. 60° liegt.

8. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Mitnehmer (4) Rüttel-
mittel und/oder Fördermittel zur Auflockerung und/
oder Förderung der organischen Küchenabfälle zu
der Zerkleinerungsvorrichtung (3) aufweist.

9. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Mitnehmer (4) einen
Flansch (42) zum Anflanschen des Mitnehmers (4)
an die Zerkleinerungsvorrichtung (3) aufweist, wobei
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der Flansch bevorzugt mindestens eine Ausneh-
mung (44) zur Aufnahme eines Mitnehmers (34) auf-
weist.

10. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei eine Pumpe (5) zum Ab-
pumpen der in der Zerkleinerungsvorrichtung (3)
zerkleinerten organischen Küchenabfälle vorgese-
hen und mit der Zerkleinerungsvorrichtung (3) ver-
bunden ist.

11. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Zerkleinerungsvor-
richtung (3) einen Rotor (30) und einen den Rotor
(30) umgebenden Messerkranz (36) aufweist.

12. Mitnehmer für eine Entsorgungsvorrichtung, ge-
kennzeichnet durch eine Welle (40) und minde-
stens ein an der Welle (40) vorgesehenes Rüttelmit-
tel, Fördermittel und/oder Zerkleinerungsmittel zur
Auflockerung, Förderung und/oder Zerkleinerung
organischer Küchenabfälle, bevorzugt mindestens
ein Vorzerkleinerungsmesser (46), wobei der Durch-
messer (d) der Welle (40) bevorzugt in einem Be-
reich von 40mm bis 70mm, besonders bevorzugt in
einem Bereich von 50mm bis 60mm liegt.

13. Mitnehmer gemäß Anspruch 12, umfassend einen
Flansch (42) zum Anflanschen des Mitnehmers (4)
an eine Zerkleinerungsvorrichtung (3), wobei der
Flansch bevorzugt mindestens eine Ausnehmung
(44) zur Aufnahme eines Mitnehmers (34) aufweist.

14. Mitnehmer gemäß Anspruch 12 oder 13, wobei das
Zerkleinerungsmittel ein Vorzerkleinerungsmesser
(46) umfasst, welches bevorzugt als ein Dreiecks-
messer mit zu der Zerkleinerungsvorrichtung (3) hin
geneigten Flanken ausgebildet ist.

15. Mitnehmer gemäß Anspruch 14, wobei der von den
Flanken des Dreiecksmessers eingeschlossene
Winkel (α) in einem Bereich von 40° bis 80°, bevor-
zugt in einem Bereich von 50° bis 70°, besonders
bevorzugt bei ca. 60° liegt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Entsorgungsvorrichtung (1) für organische Kü-
chenabfälle, umfassend eine Zerkleinerungsvorrich-
tung (3) zum Zerkleinern organischer Küchenabfälle
sowie eine mit der Zerkleinerungsvorrichtung (3)
verbundene Aufnahmevorrichtung (2) zum Aufneh-
men unzerkleinerter organischer Küchenabfälle,
gekennzeichnet durch
einen in die Aufnahmevorrichtung (2) ragenden Mit-
nehmer (4) zum Zuführen organischen Küchenab-

falls zu der Zerkleinerungsvorrichtung (3),
wobei der Mitnehmer (4) mit der Zerkleinerungsvor-
richtung verbunden ist und eine koaxial zu der Dreh-
achse (300) der Zerkleinerungsvorrichtung (3) an-
geordnete Drehachse (400) aufweist, und
wobei der Mitnehmer (4) mindestens ein senkrecht
zu seiner Drehachse (400) angeordnetes Zerkleine-
rungsmittel zur Zerkleinerung organischer Küchen-
abfälle aufweist, bevorzugt ein Zerkleinerungsmittel
zum Zerschneiden oder Zerschlagen der organi-
schen Küchenabfälle.

2. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Aufnahmevorrichtung (2) im Wesentlichen
trichterförmig ausgebildet ist und bevorzugt einen
quadratischen, rechteckigen, runden oder ovalen
Querschnitt aufweist.

3. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Mitnehmer (4) eine
sich koaxial zu der Drehachse (400) erstreckende
Welle (40) aufweist, wobei die Welle (40) bevorzugt
einen Durchmesser aufweist, welcher die Ausbil-
dung von Zöpfen sowie das Anhaften von organi-
schen Küchenabfällen reduziert, wobei der Durch-
messer (d) der Welle (40) bevorzugt in einem Be-
reich von 40mm bis 70mm, besonders bevorzugt in
einem Bereich von 50mm bis 60mm liegt.

4. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei das Zerkleinerungsmittel
ein Vorzerkleinerungsmesser (46) umfasst, welches
bevorzugt als Dreiecksmesser mit zu der Zerkleine-
rungsvorrichtung (3) hin geneigten Flanken ausge-
bildet ist.

5. Entsorgungsvorrichtung gemäß Anspruch 4, wo-
bei der von den Flanken des Dreiecksmessers ein-
geschlossene Winkel (α) in einem Bereich von 40°
bis 80°, bevorzugt in einem Bereich von 50° bis 70°,
besonders bevorzugt bei ca. 60° liegt.

6. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Mitnehmer (4) Rüttel-
mittel und/oder Fördermittel zur Auflockerung und/
oder Förderung der organischen Küchenabfälle zu
der Zerkleinerungsvorrichtung (3) aufweist.

7. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Mitnehmer (4) einen
Flansch (42) zum Anflanschen des Mitnehmers (4)
an die Zerkleinerungsvorrichtung (3) aufweist, wobei
der Flansch bevorzugt mindestens eine Ausneh-
mung (44) zur Aufnahme eines Mitnehmers (34) auf-
weist.

8. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei eine Pumpe (5) zum Ab-
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pumpen der in der Zerkleinerungsvorrichtung (3)
zerkleinerten organischen Küchenabfälle vorgese-
hen und mit der Zerkleinerungsvorrichtung (3) ver-
bunden ist.

9. Entsorgungsvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Zerkleinerungsvor-
richtung (3) einen Rotor (30) und einen den Rotor
(30) umgebenden Messerkranz (36) aufweist.

10. Mitnehmer für eine Entsorgungsvorrichtung ge-
mäß einem der vorstehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch eine Welle (40) und mindestens ein
an der Welle (40) vorgesehenes Rüttelmittel zur Auf-
lockerung, Fördermittel zur Förderung und/oder Zer-
kleinerungsmittel zur Zerkleinerung organischer Kü-
chenabfälle, bevorzugt mindestens ein Vorzerklei-
nerungsmesser (46), wobei der Durchmesser (d) der
Welle (40) bevorzugt in einem Bereich von 40mm
bis 70mm, besonders bevorzugt in einem Bereich
von 50mm bis 60mm liegt.

11. Mitnehmer gemäß Anspruch 10, umfassend ei-
nen Flansch (42) zum Anflanschen des Mitnehmers
(4) an eine Zerkleinerungsvorrichtung (3), wobei der
Flansch bevorzugt mindestens eine Ausnehmung
(44) zur Aufnahme eines Mitnehmers (34) aufweist.

12. Mitnehmer gemäß Anspruch 10 oder 11, wobei
das Zerkleinerungsmittel ein Vorzerkleinerungs-
messer (46) umfasst, welches bevorzugt als ein
Dreiecksmesser mit zu der Zerkleinerungsvorrich-
tung (3) hin geneigten Flanken ausgebildet ist.

13. Mitnehmer gemäß Anspruch 12, wobei der von
den Flanken des Dreiecksmessers eingeschlossene
Winkel (α) in einem Bereich von 40° bis 80°, bevor-
zugt in einem Bereich von 50° bis 70°, besonders
bevorzugt bei ca. 60° liegt.
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